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Infos zur Textilpflege und Reklamation April 2008  
                                                                       
Bei Kenntnis sowie genauer Beachtung des Textilpflegekennzeichens ließe sich so mancher 
Behandlungsfehler und somit die Enttäuschung über das unbrauchbar gewordene Lieblings-
kleidungsstück vermeiden. 
 

KAUF 

• Achten Sie auf das Pflegeetikett! Sie können Geld sparen, wenn Sie das Kleidungsstück selbst 
waschen dürfen. 

• Heben Sie sich die Rechnung für allfällige Reklamationen auf! 
 

PFLEGE 

• Pflegeetikett nicht entfernen! Nur so können Sie und die Putzerei sich über die richtige Pflege 
informieren. 

• Richtigkeit der Kennzeichnung bald testen! 
• Halten Sie sich bei der Pflege an die Kennzeichnung. Stellt sich heraus, dass die Textilpflege-

kennzeichnung falsch ist und der Mangel dadurch entstand, so haftet die Verkaufsfirma. 
• Waschmittel richtig anwenden! Vollwaschmittel enthalten Bleichmittel und sind daher für 

Buntwäsche nicht geeignet. Ein Ausbluten der Farbe kann die Folge sein. Ist Handwäsche 
erforderlich, sollte das Waschmittel im Wasser gut aufgelöst werden, bevor das Kleidungsstück 
hineingelegt wird. 

 

CHEMISCHE REINIGUNG 

• Bei der Übergabe eines Kleidungsstückes an die Putzerei sollte gemeinsam überprüft werden, ob 
dieses Flecken, Löcher, oder grobe Verschmutzungen aufweist und welches Reinigungsverfahren 
erforderlich ist. Knöpfe sind mitunter nicht reinigungsbeständig.  

• Chemisch gereinigte Kleidung gut auslüften lassen und nicht – womöglich noch im Nylonsack 
der Putzerei – sofort in den Kasten hängen.  

 

REKLAMATION 

• Bewahren Sie die Rechnung des Kleidungsstücks auf! Sie ist ein Beweismittel, wenn Sie z.B. 
Schadenersatzansprüche gegen die Putzerei oder Reklamationen gegen die Verkaufsfirma geltend 
machen wollen. 

• Klären Sie ab, welche Geschäftsbedingungen der Reinigung zugrunde liegen (z.B. Aushang im 
Geschäftslokal). 

• Überzeugen Sie sich beim Abholen des Kleidungsstückes noch in der Reinigung vom Erfolg der 
Pflege. Bei Verlust oder verschuldeter Beschädigung eines Kleidungsstückes ist die Putzerei 
schadenersatzpflichtig. Es wird jedoch nicht der Neupreis ersetzt, sondern ein je nach Alter 
verringerter Zeitwert: Können Sie eine Kaufpreisrechnung vorlegen, gilt folgende Daumenregel: 
Für das 1. Jahr werden vom Neuwert 30 % abgezogen, für das 2.  Jahr weitere 20 %, für das 
3. Jahr weitere 10 % und für das 4. Jahr nochmals weitere 10 % abgesetzt. Ab dem 5. Jahr 
werden keine weiteren Abzüge mehr berechnet. 
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